


















Friedhofsatzung: Änderung der Gebührensätze ab 01.01.2017 

Ab dem 01.01.2017 ändern sich die Friedhofsgebührensätze gemäß der am 
28.01.2014 beschlossenen Friedhofsatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental. 
Die komplette Satzung finden Sie auf unserer Homepage www.hausen-im-
wiesental.de unter Bürgerservice/Satzungen. 
 

Die Gebühren ändern sich wie folgt: 
 
Ziffer Leistung Gebührensatz  

ab 01.04.2014 
Gebührensatz 
ab 01.01.2017 

1. Verwaltungsgebühren 
 

 

1.1 Genehmigung zur Aufstellung und 
Veränderung eines Grabmals 

22,00€ 22,00€

1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen 
Grabmalaufstellern (§4 Friedhofssatzung) 

 

1.2.1  Einzelfall 11,00€ 11,00€
1.2.2 Befristete Zulassung  22,00€ 22,00€
1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen 

Grabpflege 
22,00€ 22,00€

1.4 Zulassung zur Ausgrabung von Leichen 
und Gebeinen  

60,00€ 60,00€

   
2. Benutzungsgebühren  
   
2.1 Bestattung  
2.1.1 von Personen im Alter von 10 und mehr 

Jahren  
540,00€ 540,00€

2.1.2 von Personen unter 10 Jahren  455,00€ 455,00€
2.1.3 Ein Zuschlag für Bestattungen an  

Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von je 

 
50% 50%

 
2.2 

 
Beisetzung von Aschen  

 

2.2.1 regelmäßig 165,00€ 165,00€
2.2.2 Beisetzung von Aschen in anonymen 

Urnensammelgräbern 
 

165,00€ 165,00€
2.2.3 Beisetzung von Aschen in Rasengrabfeld 165,00€ 165,00€
2.2.4 Ein Zugschlag für Beisetzungen an  

Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von je  

 
50% 50%

 
 
2.3 

 
 
Überlassung eines Reihengrabes 

 

2.3.1 für einheimische Personen im Alter von 10 
und mehr Jahren 

 
690,00€ 830,00€

2.3.2 für einheimische Personen unter 10 
Jahren 

380,00€ 460,00€

 
2.4 

 
Überlassung eines Urnenreihengrabes 

 

2.4.1 im Urnenreihengrab 285,00€ 345,00€



2.4.2 im Rasengrabfeld  318,00€ 385,00€
 
2.5 

 
Zusätzliche Urne im Erdgrab  

 
435,00€ 525,00€

 
2.6 

 
Urnenplatz im stillen Gräberfeld für 
einheimische Personen  

 
320,00€ 385,00€

 
2.7 

 
Verleihung von besonderen 
Grabnutzungsrechten 

 
 

2.7.1 Wahlgrab für einheimische Personen, je 
Einzelgrabfläche 

 
910,00€ 1.095,00€

2.7.2 Wahlgrab für einheimische Personen, 
doppelt breit 

1.625,00€ 1.950,00€

2.7.3 Urnenwahlgrab für einheimische 
Personen, je Einzelgrabfläche 

 
670,00€ 805,00€

2.7.4 Urnenwahlgrab für einheimische 
Personen, doppelt breit 

 
905,00€ 1.085,00€

2.7.5 Urnenwahlgrab für einheimische Personen 
im Rasengrabfeld 

 
690,00€ 830,00€

 
2.8 

 
Verlängerung eines Nutzungsrechts über 
die in § 8 der Friedhofssatzung 
hinausgehende Ruhezeit für jedes 
angefangene Jahr 

 

2.8.1 für Einzelgrab  30,00€ 36,00€
2.8.2 für Wahlgrab, doppelt breit  54,00€ 64,00€
2.8.3 für Urnenwahlgrab 22,00€ 26,00€
2.8.4 für Urnenwahlgrab, doppelt breit  30,00€ 36,00€
2.8.5 für Urnenwahlgrab im Rasenfeld 23,00€ 27,00€
 
2.9 

 
Benutzung der Friedhofshalle  

 
190,00€ 190,00€

 
2.10 

 
Benutzung der Kühlzelle pro 
angefangener Tag  

 
35,00€ 35,00€

   
2.11 Sonstige Leistungen   
   
2.11.1 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen 

einer Leiche, die überführt oder in eine 
andere Grabstätte innerhalb des 
Friedhofes umgebettet wird 

 
 
 

2.500,00€ 2.500,00€
2.11.2 Zuschlag zu 2.11.1 in besonderen 

erschwerten Fällen  
 

bis 50% bis 50%
2.11.3 Wiederbestattung in eine neue Grabstätte 360,00€ 360,00€
2.11.4 Ausgraben einer Urne  180,00€ 180,00€
2.11.5 Wiederbestattung einer Urne  120,00€ 120,00€
 
2.12 

 
Zuschlag für die Bestattung anderer 
Verstorbener i.S. des § 1 Abs. 1Satz 3 zu 
Nrm. 2.3 bis 2.8 

 
 

25% 25%

 


